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Allgemeine Sprechzeiten & Kontakt 

Mo 8.30-15 Uhr  Di und Fr 8.30-12.30 Uhr  Do 8.30-16.30 Uhr sowie nach Vereinbarung bis 18 Uhr  Mi geschlossen 

Vermittlung  05121 309-0  Fax Hildesheim 05121 309-2000  Fax Alfeld 05181 8008  www.landkreishildesheim.de 

Sparkasse Hildesheim Goslar Peine  IBAN: DE08 2595 0130 0000 0016 14  BIC:  NOLADE21HIK 
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Frau  

Nahida ATTO YUSEF 

Hainholz 76 B  

31162 Bad Salzdetfurth 

Bearbeitende Dienststelle 

913 – Amt für Migration, Integration und Demographie – 

  Diensträume 

  Marie-Wagenknecht-Str. 3, 31134 Hildesheim  

  Ansprechpartner/in  

 Herr Romer 

Raum  

360 

 Kontakt 

 Telefon:  05121/ 309-0 - 3601 

Fax: 05121/309 - 95 3601 

 OE913AsylbLG@landkreishildesheim.de 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen / Mein Schreiben Datum 

(913)  1599/247868-RomA 01.07.2025 

Einstellungsbescheid der Leistungen gem. § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 

Sehr geehrte Frau ATTO YUSEF, 

die bisher gewährten Leistungen einschließlich der Sachleistung Wohnraum nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz für: 

ATTO YUSEF, Nahida, *21.03.2003 

stelle ich zum 31.07.2025 ein. 

Begründung 

(1) Leistungsberechtigt nach diesem Gesetz sind Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet 

aufhalten und die 

1. eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzen,

2. über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder noch nicht

gestattet ist,

3. eine Aufenthaltserlaubnis besitzen

a) wegen des Krieges in ihrem Heimatland nach § 23 Absatz 1 oder § 24 des

Aufenthaltsgesetzes,

b) nach § 25 Absatz 4 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes oder

c) nach § 25 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes, sofern die Entscheidung über die

Aussetzung ihrer Abschiebung noch nicht 18 Monate zurückliegt,

4. eine Duldung nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes besitzen,

5. vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebungsandrohung noch nicht

oder nicht mehr vollziehbar ist,

6. Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder der in den Nummern 1 bis 5

genannten Personen sind, ohne das sie selbst die dort genannten Voraussetzungen
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 erfüllen, oder 

7. einen Folgeantrag nach § 71 des Asylverfahrensgesetzes oder einen Zweitantrag nach

§ 71a des Asylverfahrensgesetzes stellen.

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Ausländer sind für die Zeit, für die ihnen ein anderer Aufenthaltstitel 

als die in Absatz 1 Nr. 3 bezeichnete Aufenthaltserlaubnis mit einer Gesamtgeltungsdauer von mehr 

als sechs Monaten erteilt worden ist, nicht nach diesem Gesetz leistungsberechtigt. 

(3) Die Leistungsberechtigung endet mit der Ausreise oder mit Ablauf des Monats, in dem 

1. die Leistungsvoraussetzung entfällt oder

2. das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Ausländer als Asylberechtigten anerkannt oder

ein Gericht das Bundesamt zur Anerkennung verpflichtet hat, auch wenn die Entscheidung noch nicht 

unanfechtbar ist. 

Laut unseren Informationen ist Ihr Aufenthalt seitdem 18.05.2025 unbekannt. Folglich waren Ihre 

Leistungen zum 31.05.2025 einzustellen. Allerdings hat mich die Information erst am 01.07.2025 

erreicht. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 

werden. Der Widerspruch ist schriftlich, zur Niederschrift oder in elektronischer Form beim Landkreis 

Hildesheim, Marie-Wagenknecht-Straße 3, 31134 Hildesheim, einzulegen. Ein Widerspruch in 

elektronischer Form muss den Anforderungen des § 36a Abs. 2 des Ersten Sozialgesetzbuches 

entsprechen. 

Hinweis: 

Ein Widerspruch per einfacher E-Mail ist nicht zulässig.

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Herr Romer 
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